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B e k a n n t m a c h u n g
über den Unterrichtsplan der k. k. höhern land-
wirtschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Alten-

burg für den Sommersemester 1851.
Das Sommersemester der höheren landwirth-

schaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch - Altenburg
beginnt am 22. April und endiget den 15
September. Der Untcrrichtsplan umfaßt in die»
sem Semester folgende Gegenstände:

1. H a u p t f ä c h e r :
Landwirthschaftliche Betriebslehre, specieller

Pflanzenbau, Wiesenbau, Waldbau und Holz-
schätzung, Rindvichzucht und Seidenzucht, land-
wirthschaftlich-technische Gewerbe, practische De-
monstrationen über dcn Wirthschaftsbettieb und
practischer Unterricht in der Cultur des Bodens,
im Obst-, Wein- und Gemüsebau
2. G r u n d - und H i l f s w i s s e n s c h a f t e n :

Agricultur-Chemie; Uebungen im agricultur-
chemischen Analysen, Zoologie, Thierheilkunde,
Meteorologie, specielle Botanik, Mechanik, Geo-
metrie nebst Feldmessen und Nivclliren, Zeich-
nen, landwitthschaftliche Baukunde.

Als Hilfsmittel dienen außer den Samm-
lungen und den chemischen und technischen Labo-
ratorien der Anstalt, die Versuchs- u. Uebungs-
fclder, der botanische Garten, die Baumschule
des Institutes, die ausgedehnten crzherzoglichen
Gutsvclwaltungen mit verschiedenen lanowirth-
schaftlichen und technischen Betriebszweigen; fer-
ner Ercursionen auf andere Güter und Fabriken,
Conversationen über wissenschaftliche und practische
Gegenstände.

Unter den Aufnahmsbedmgungcn werden ins-
besondere Nachweise über genossenen Unterricht
in den höheren Gymnasial- oder Realschulen,
oder über die gemachten Studien der Naturwissen-
schaften, so wie über die gemachten Anträac in
der practischen Vorbildung zum ^'andwirthe, fer-
ner gute Sittenzeugnisse verlangt.

Der gcsammte Unterricht umfaßt einen zwei-
jährigen Cursuö. Der Eintritt kann im Früh-
jahr wie im Herbste geschehen.

Für jedes der beiden ersten Semester sind für
Unterricht und Benützung der Anstalt 40 st. CM. ,
vom 3tcn Ecmcster an nur 20 st. C M . zu ent-
richten.

Für unbemittelte, den Allfnahmsbedingun-
gcn völlig entsprechend Studierende, ist eine
Anzahl KrriplHtze; von Seiten des Staates und
von Seiten Hr . kais. Hohen des durchlauchtig-
sten Herrn Erzherzogs Albrecht, sind für solche
noch besondere Stipendien bestimmt.
^ Die Direction wird auf die an sie gcrichte-
/snss s. ^ " üb"' die näheren Verhältnisse der
Alttn u r / ^ " ' c 1 ' " ^ ' "der Stadt Ungarisch-
—^b^ i t ^ rn : ^^ ' ^ f"f M.

lichen Lehranstalt ^^ r thschas t -

Dr. Pabst , k. k. Sectionsvath.

Z. ,14. Ä. (2) Nr. 2225 . "u? l2U77^
K u n d m a c h u n g .

Die General-Direction für Communicationen
benöthiget zur Deckung des einstweiligen Bedarfes
auf der südlichen Staats - Eisenbahn folgende
Eisenmaterialien:

E i s e n b l e c h e :
Reibnagelbleche !2 Zoll breit, 13 Zoll lang,

6 Linien dick, im Gewichte lü> ̂  1000 Pfd.
3<i Stück.

Wagcnpufferschetben im Gewichte von
^ , - l ; , WO Pfd. . . - »6 „

Pufferblech . . . - «Centn.
Rauchfangflentschcn Bleche von 5 Linien

Dicke, c i ^ . , 2W Pfd. , . 4 Stück.
Rauchfangschaufcl Bleche nach Muster

circa 17« Pfo. . . . 60 „ l

Wagcndeckblcchc 66'/^ Zoll lang,
30'/^ Zoll breit . . . 12 Centn.

Wagcndeckbleche 5 4 ' / , Zoll lang,
3 0 / , breit . . . . 6 „

Rauchfangkappcndleche Nr. I I . (^.
c i i <^650Pfd . . . . 4 ^ Stück.

Gewöhnliche Eisenbleche, und zwar:
1er, 2er, 4cr, 5er, 6er, 7er, 8er,
!5er und 18er von jeder Gattung 4 Centn.

Schlüsselbleche . . . 80 Tafeln.
F l a ch e i s e n :

Musterdandcisen . . . 1 Centn.
An Flachcisen A Zoll breit, 4 Linien dick, 1 ̂  Ctn.

dto ^ dto 3 dto 1^2 „
dto 1 dto 4 dto 1 ^ / , „
dto z dto « dto 1 ^ „ !
dto ' i'/^ dto 4 dto 1 ^ , „ '
dto 1 ' / ^ dto 6 dto 9 „
dto i ' ^ dto 2 Linien stark I V, „
dto i > ^ bto 3 dto 3 „
dto l ^ dto 4 dto I / , „
dto , ' i / dto 6 dto 6 „
dto i ^ dto 8 dto 1 ' / , „
dto , ^ dto 12 dto 3 „
dto 1 ' ^ dto 15 dto 4 /2 „
dto 13^ dto 4 dto 4 „
dto 1 ^ dto 5 dto 1 / , „
dto 13^ dto 7 dto l A „
dto i ' ^ dto 8 dto 5 „
dw 1 ' , / dto 10 dto 4^/2 „
dto , 5 / dto 9 dto 3 „
dto 2 dlo 3 dto 4 „
dto 2 dto 5 dto 2 „
dto 2 dto <i dto « ^ „
dto 2 dto 7 dto 7'/2 „
oto 2 dw l i dto 1 ^ „
dto 2 dto 3 ^ dto 4 ^ „
dto 2 ' / dto ^ dto 7 „
dto 2 ' / dto 4 dto 10 „
dto 2'/^ dto tt dto 5 „
dto 2 ^ dto 9 dto I X „
dw 2 ' / , dw 15 dto « „
dw 2 ^ dw 1 / . dto 4 „
do 2>X dto tt dto 4 „
dto 2 / ^ dto 20 dw 4
dto 3 dto 4 dto i u
dto 3 dto 6 dto , 0
dto 4 dto 2 / 2 dto 8 ^
dlo 4 dto 9 dto 5 „
dto 4 dto 15 dto 5 ,,
dto 5 dto 5 dto 3 „
dto 5 dto « dto 12 ,.
dto 5^/2 dto 6 dto 4 „
dto 5 / , dto 7 dto 4 „ ,
dto 1 ^ dto 2 dto 3'/2 „

G i t t e r E i s e n :
8 Linien im Quadrat . . . 2 ^ Cent.
9 dto dlo . . . «

w dto dto . . . 2>2
11 dto dto , . . 2 ^ „
12 dlo d:o . . . 1U „
13 dto dto . . . 1 „
14 dto dto . . . IN „
15 dto dto . . . 15 „
!« dto dto . . . 9 „
>? dto dto . . . 7 „
)8 dto dto . . . 1«
" dto dto . . . 2
^.! dto dto . . . 9 „ ^

dto dto I'/ ^
" bto dto . . . 1 0 „ !
^ " bto dto . . . 16 „ «

^ u n d e , s e n :
2 Linien im Durchmesser . « „ ^
^.'/2 "to dto . . 4
3 dto dto . . 7 „
<» dto dto . . 8
7 dto dto . . 10 „
8 dlo dto . . 11 „

9 Linien im Durchmesser . 15 Cent.
U> dto dto . . 12 „
N dto dto . . 5
^2 dto dto . . 7 „
13 dto dto . . 8 „
14 dto dto . . 15
15 dto dto . . 20 „
1« dto dto . . 5 „
18 dto dto . . 8 „
21 dto dto . . 7 „
24 dto dto . . V „
27 dto dto . . « „
30 dto dto . . 3 „

Reifcisen '/^ Zoll breit 1 Linie stark 2 Eent.
Wanneneisen I » „ 2 „ „ 2 ^

dto. 1 » " 4 „ » 2 „
Eisendraht von 1 ' / , Linien Durchmesser / z Cent.

dto 2 ' ^ » » /2 »
dto 4 » « /̂2 »
dto 5 ^ » 2 „
dto 6 „ » 1 »
dto Nr. 35 „ " V i .,
dto Nr. 18 .. ,, l A »
dto Nr. l 9 „ „ ^ »

Näg.l eiserne, Fußboden-Nägel 30.000 Stck.
D?ck-Nägel 20.000 »

Schloß-Näg/l 70.000 «
Band-Nagel 30 000 „
Hchar.Nägel 30.000 ,.

KartätschemNägel 30.0W „
Diese vorerwähnten Mqenstande müssen auf

eine d,r Staatsdahn? BtaNonm Mürzzuschlag,
Gratz, Cllll oder Laibach nnd zwar in den er-
sten 14 Tagen des Monats Mai l. I . zur Adlie-
serung gelangen.

Diejeulgen Kontrahenten, welche gesonnen
sind, îese Lieferung ganz oder theilweise zu üb.'r-
nehmen, werden eingeladen lyre versiegelten, m<t
der ?lufschr,ft auf der Adlissr: Lleferul,« von <K,-
sellgkgcnständen für die südliche staatS'Eli.nbal)«
versehenen Offerte, ln welchen der Ort der Ablie-
ferung und der Preis d,r zu liefernden W^are ge-
nau angegeben seyn muß, i ^ dem Einreichungs-
Protocolle der k. k. Genrral-Direction für Com-
nnmikationen m Wlen Heirngasse Nr. 2? läng-
stens bis 25. März d. I . inoiusive einzurelchen,
sich aber zugleich ausdrücklich darin zu verpflichten
für den Anboth, bis zur ersolgenden Entscheidung
einzustehen und bei Zuweisuilü, der Luferung <ine
Kaution mit dem 5Ht«gen Betrage der ganzen
Li fcnmgs Humme zu erlt^en.

Von der k. k. General Doection für Hommu-
nicallonen. Wien den 7. Mairz 185l

Z. 1 l7 i,- (2) Nr. 2V40.
K u n d m a c h u n g .

Von der k, k. Camera!-Bezirköverwaltung
in Laibach wird hiermit z»,r allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß in Geinaßheit des Decreteö
der hochlöblichcn k. k. Finanz«Landes-Direction
vom ft. d M . , Z. 4 6 « « , der Bezug der Weg-
mauth ander k. k. Wegmauth-Stat ion Zol l an
der sogenannten Bunbaumwalder - Straße im
Bereiche der k. k. Bezirks-Hauptmannschaft
Wippach im Kronlande Krain im Wege der
öffentlichen Versteigerung für die Zeitpcnooe v.
l . M a i 1 8 5 l bis Ende October 1X ,2 unter
folgenden Bestimmungen in Pacht gegeben wer-
den wird.

1. Die Versteigerung wird am 27. März
d. I . in der Amtökanzlei des k. k. Finanzwach-
Commiffariates zu Adelsbng al'gehalttn, und
hiedci alö Ausrufspreiö der Betray von l^t t^ st>,
schreibe Ein Tausend acht Hundert Gulden 6 M .
angenommen werden.

2. Nach dem von der hohen hierlänoigen
Slatthallcrei unterm 13. ZäWtt 1 8 5 0 , Hchl
<i l3 öffentlich kundgemachten Tariffe veträA t«e
Mauthgebühr:
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2) für die Eine deutsche Meile lange Strecke
zwischen Haidenschaft und Echwarzenberg
von I Stck. Zugvieh in der Bespannung 1 kr.
von I Stck. schweren Triebvieh . . ^ kr.
von 1 Stck. leichten detto - . / , kr.

d) fur die Vier deutsche Meilen lange Strecke
zwischen Haidenfchaft und der Birnbaumes
Straße über Zoll . , ^ - ^ « ' ^ . ' -
von I Stck. Zugvieh in der Bespannung 4 kr.
von I Stck. schweren Triebvich . . 2 kr.
von I Stck. leichten dctto . . ! kr.

wobei bemerkt wird, daß diese Wegmauth von
angespannten Zugvieh nur bei Fuhrwerken mit
schmalen Radfelgen eintritt, wogegen jenen mit
Radfelgen von wenigstens sechs Wiener-Zoll
Breite dre gesetzliche Begünstigung zu Statten
kommt.

3. 3u dieser Versteigerung werden alle Jene
zugelassen, welche nach den Landesgesetẑ n zu
solchen Geschäften geeignet, und die bedungene
Sicherheit zu leisten im Stande sind.

4. Wer im Namcn eines Andern einen An-
bot macht, muß sich mit der gehörig legalisir-
tcn Vollmacht seines Machtgebers bei der Com-
misiion vor der Licitation ausweisen, und diese
ihr übergeben.

5. Jeder Pachtlustige muß den 6ten Theil
des für Ein Jahr entfallenden Ausrufsprcises,
das ist 3 W si. — bevor er zur Versteigerung
zugelassen wird, der Licitations - Commission als
vorlaufiges Vadium, und zwar entweder im
Baren, oder in k. k. Staatspapieren nach dem
letztbekannten börsemaßigen Course, erlegen.

<Z. Der Ersteher hat zur Sichelstellung sei-
nes PachtsclMinges eine Caution zu leisten,
welche nach seiner Wahl in dem sechsten oder
ild dem vierten Theile des einjährigen Betrages
desselben zu bestehen hat. I m ersten Falle aber
muß der Pachtschilling monatlich voraus, im
zweiten Falle nur nach Ende eines jeden Mo-
nats entrichtet werden.

Diese Caution kaun in Baren, odcr in k. k.
Staatöpaprercn nach dem letzten Course, oder
mittelst Hypothekar-Sicherstellung geleistet wer-

den. Die letztere muß mit dem ^rundbuchscx-
tractc nnd mit dem Schätzungsacte belegt, oann
mit der Bestattigung ihrer Annehmbarkeit von
Seite der betreffende Kammerprocuratur zu
Gratz, Laidach oder Klagenfurt vergehen styn,
endlich öercn Einverleibung in den Grundbüchern
auf Kosten des Pächters geschehen.

7. Gleich nach Beendigung der Versteigerung
wird die als Vadium beigebrachte Sicherstcllung
denen zurückgestellt, welche die Mauth nicht er-
standen haben, wm Pachter wird aber dieselbe
nur nach gepflogener Richtigstellung der Pacht-
Caution ausgehändigt, oder in diese eingerechnet
werden. Jedenfalls muß diese Richtigstellung nach
der Uebergade des Pachtodjectes geschehen.

8. Nach geschlossener Licitation wird kein
nachttäglicher, weder schriftlicher noch mündlicher
Anbot angenommen.

!). D?r Ersteher hat die Stämpelgebühr für
ein Pare des mit ihm allenfalls aufzunehmenden
Pachtvertrages, oder des, dessen Stelle vettre-
tmden Licitationsprotocollcs aus Eigenem zu be-
richtigen.

10. Die Bezirks-Verwaltung behält sich
die Ratification des Licitationsacteö bevor, und
ist demnach für die Staats - Verwaltung die
geschlossene Verpachtung erst von dem Tage der
erfolgten Bestätigung verbindlich, während diese
Verbindlichkeit für den Ersteher, sogleich nach
seiner Fettigung des LicitationZprotocolles eintritt.

1 l . .'Die Uebergabe des Gegenstandes der
Pachtung geschicht »ach crfolgtcr Bestätigung
des Licitationsactes oder Offertes.

12 Der Pächter tritt rücksichtlich der ge-
pachteten Station und der damit verbundenen
Gebühren Einnahme in alle Rechte und Verpstich-'
tungcn des Aerars.

13. Die Licitation wkd vünctlich um die
zchnte Vornüttagsstunde beginnen, und es kön-
nen die noch sonstigen allgemeinen Pachtbcdm-
gungen sowohl Hieramts, wie auch bei dem k. t.
Finanzwach. Bezirks-Commissariate in Adel^

berg eingesehen werden. <

Übrigens wird noch bemerkt, daß
14. für dicse Pachtung auch schriftliche An-

bote (Offerte) angenommen werden.
Dieselben müssen jedoch

a) längstens vor dem Beginne der mündlichen
Licitation der Licitations-Commission versiegelt
übergeben, oder vor dieser Zeit bei dem k. k.
Finanzwach - Commissariate in Adelsbcrg einge-
reicht werden.

I)) Sie müssen mit dem zu Folge des 5ten Absatzes
dieser Kundmachung erforderlichen Vadium ent-
weder im Baren, oder in k. k. Staatspapieren
nach dem letzten Course, oder mit Beweise, daß
dieser Betrag bei einer Aerareal-Casse, oder
einem Gefallsamte auf obige Art erlegt wurde,
versehen seyn.

c) Die schriftlichen Offerte müssen den angebo-
tenen Betrag in Zahlen und Buchstaben deut-
l ich und best immt enthalten, und sind
von dem Anbotsteller mit dem Vor - und Zu-
namen, dann Charakter und Wohnort des
'Ausstellers eigenhändig zu unterzeichnen, und
wenn derselbe des Schreibens unkundig wäre,
mit seinem Handzeichen und mit der Unter-
schrift des Namensfertiger und noch eines
Zeugen, deren Charakter ebenfalls anzugeben
ist, zu versehen.

ä) Die schriftlichen Anbote dürfen keine den Li-
citations-Beoingungen nicht entsprechende Klau-
seln, vielmehr die ausdrückliche Erklärung ent-
halten, daß der Offercnt die in der Kundma-
chung enthaltenen, und die bei der mündlichen
Licitation vorgelesenen, in das Licitationspro-
tocoll aufgenommenen 'Vertragsbedingungen ge-
nau befolgen wolle.

c) Die schriftlichen Offerte sind für die Osseren«
ten von dem Tage ihrer Einreichung verbind-
lich, und werden erst nach Beendigung der
mündlichen Licitation erössnet und kund ge-
macht werden, wobei bemerkt wird, daß del
gleichen mündlichen und schriftlichen Anboten
dem mündlichen der Vorzug gegeben werden
wird.

l ) Endlich muffen die schriftlichen Offerte von
'Außen mit der Aufschrift: »Anbot zur Pach-
tung der Wegmaulhstation Zoll an der Birn-
baumer Waldstraße," dann mit der Bezeichnung
des beigeschlossenen Vadiums, oder der bezüg-
lichen Casse - Quittung über den erfolgten Er-
lag desselben versehen seyn.

K. K. Cameral« Bezirks - Verwaltung Lai-

bach am 13. März 1851.

Z. 1!6. a. (2) Nr. 562.

Kundmachung.
Die hohe k. k. Generaldirection für Com-

Mllmcatjonen hat über einen gestellten Antrag
mit dem Erlaße vom 27. Jänner d. I . , Z. 743-1' ,
zu gestatten befunden, daß auch die unmittelbar
auf Mallepostrouten stehenden Posterpcditionen
zur Aufnahme von Reisenden zu den Mallepo-
sten unter Beobachtung der nachstehenden Be.-
stimmungcn ermächtiget norden können.

1) Daß bei den Postexpeditionen nur in
den Fallen Reisende zu dcn durchpaßirenden Mal-
leposten aufgenommen werden dürfen, wenn in
o.-nsclven oder in deren Bnwagen lee re Platze
vorhanden sind.

2) Daß die Posterpeditionen zwar die Rei-
senden bis zu jcdem auf der Route der b-. treffen-
den Mallepost gelegenen Postamte mit Poststa-
tionen, jedoch nicht wei ter als bis zum
E n d p u n c t e dieser Mallepost aufnehmen dürfen.

3) Daß die Posterpcditionen von den bei
ihnen aufzunehmenden Reisenden die Fahrt-Gebühr
naä) der Postmeilen^Entfernung von dem Orte
der Postexpedttion bis zu dem Postamte lmtPost-
station erheben, bis zu welchem die Reisenden
mit der Mallepost fahren wollen.

4) Daß jene Reisenden, welche bis zu einem
Orte mit der Mallepost fahren wollen, m wel-
chem b loß eine P öfter p e d i t i on und keine
Pos ts ta t ion besteht, die Fahrtgedühr jederzeit
b is zu oer dem betreffenden Postexpiditions'Orte
zunächst folgenden P o s t s t a t i o n zu entrichten

^ haben.

Es sind daher zur Ausnahme von Reisenden
ermächtiget:

Die k. k. Posterpedilion in Ratschach für
die Strecke bis Steinbrück, dann bis Agram und
l-^s,. Sißek.

W e i x e l b u r g bis Laidach und Karlstadt.
S e n n o s e ä „ dto. ., Trieft,

dieß wird mit dem Beisatze zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht, daß der Zeitpunkt des Beginnes
der Wirksamkeit dieser Anordnung bezüglich der
Posterveoition in Ratschach und Weixelburg auf
den 1. A p r i l d. I . festgesetzt ist, wahrend die
postexvedltion in Sennoses- schon früher zu dieser
Hufnahme ermächtiget war.

K. k. Postdirection. Laibach den 3. März 1851.

Z. 112. n. (3) Nr. 149.

K u n d m a c h u n g .
Die gefertigte k. k. Postdirection findet sich

bestimmt mit 1 . Apnl d. I . eine wöchentlich drei-
malige fahrende Botenpost zwischen Gottschee und
l)l;,nemd1 in Wirksamkeit treten zu lassen.

Diese Botenfahrt hat an den Tagen nach
Eintreffen der Gottschee - Laibacher Botenfahrten,
also am Donnerstag, Samstag und Montag
von Gottschee derart abzugehen, daß sie läng-
stens um 4 Uhr Abends in l 'ernemkl eintrifft,
also den Anschluß an die um 5 Uhr Abends ab-
gehende Botenpost ( ler i iemkl ^Mottling erreicht.

Der Bote hat dann in l^> uLmlil zu über-
nachten und des anderen Morgens nach Ankunft
der Mottling-(im-l^lnlilQ-l'Botenpostundi-l^l-.
nach gepflogener PostÜbernahme nach Gottschee
wieder zurückzukehren.

Aus Anlaß dieser neuen Cursordnung wird
die Posterpeoition in Gottschee vom obigen Zeit-
puncte an vorläufig und bis zur Aufstellung einer
k. k. Posterpedition im Orte Pölland, Alten-
markt oder Nornschloß mit dem k. k. Postamte
in <^i,^>llj»l einen unmittelbaren Brief- und
Fahrpostkartenwechsel zu unterhalten haben.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge.
bracht wird.

K. K. Postdirection. Laibach den 12. März 1U51.

Z. 118. :>. (2) Nr. 835.

K u n d m a c h u n g .

Zur Wiederherstellung der über die Save bei
Vene führenden Brücke, ist mit hieramtllcher
Kundmachung vom 9. Jänner 1 8 5 1 , Z, 113,
die Minuendo-Llcitation auf den 19. Jänner 1851
bestimmt worden.

Da zu der dießfalligen Licitation Niemand
erschienen ist, so wird auf den 2. April 1851
eine neuerliche Licitation im Locale der Bezirks-
hauptmannschast um 1l) Uhr Vormittags statt
finden.

Hiezu werden Unternehmungslustige mit dem
Anhange eingeladen, daß die Felsen-Arbeit
auf 13 fl. 5l>/2 kr.
die Maurer-Arbeit sammt Materiale
auf 72 ', 41 ,
die Zimmeranns-Arbeit auf . «19 „ 41
die Schmid'Arveit auf . . 45 >, 13 >>
angesetzt erscheint, und daß die Baubcschreidung,
daö Vorausmaß, der Kostenüberschlag und die
Llcltationsbedingnisse Hieramts eingesehen wer-
den können.

K. k. Bezirkshauptlnannschaft. Laibach am
6. März 1851.

Z. ,13 . 2. (2) Nr. 1264.

C o n c u r s v e r l a u t b a r u n g .
I n dem Bereiche der Bezirkshauptmannschaft

G t̂tschce sind die Beznks-Wundärztestellcn zu
Großlaschitz und Suchen, jene mit einer jährli-
chen Remuneration von «tt si ,, ""se von84si.
aus der Bezirkskasse, in die Erledigung gekommen.

Jene Wundärzte, welche cme dieser Stellen
erlangen wollen, und der ^andes,prache kundig
sind, haben ihre m't dem chirurgischen Diplome
und sonstigen Behelfen belegten Gesucbe bis
15. April d. I . h'eramts einzubringen.

K. k. Bezirkshauptmannschaft Gottschee am
N». März 1851.


